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Zug, 24. August 2021 sa 

 

Änderung des Bundesgesetzes über Geoinformation: Vernehmlassung des Kantons Zug  

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 19. Mai 2021 haben Sie uns Gelegenheit gegeben, bis zum 20. September 

2021 eine Vernehmlassung einzureichen. Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme 

und stellen folgende 

 

Anträge 

 

1. In Art. 28a Abs. 2 sei eine Unterscheidung zwischen bestehenden (historischen) und zu-

künftigen geologischen Daten vorzusehen. Die Regelungen zur Bereitstellung der jewei-

ligen Daten haben sich dahingehend zu unterscheiden, dass nur die zukünftigen Daten 

kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen. 

  

2. Im GeoIG sei zu definieren, an welchen geologischen Daten ein nationales resp. öffentli-

ches Interesse auf Stufe Bund oder Kantonen besteht. Nur solche Daten können unter 

die vorgesehenen gesetzlichen Regelungen des GeoIG fallen. 

 

Begründung zu den Anträgen 

 

1. Der Aufwand für die Bereitstellung historischer Daten kann für alle Beteiligten erheblich 

sein. Im Gegensatz zu den historischen Daten können die Kosten für die Bereitstellung 

zukünftiger geologischer Daten den Auftraggebern in Rechnung gestellt werden. Rück-

wirkend zusätzlich entstehende Kosten für abgeschlossene Projekte stellen eine unver-

hältnismässige Belastung für die Ersteller geologischer Daten dar.  

 
  



Seite 2/2 

 
 

2. Im Hinblick auf die Wahrung privater Interessen und der Beschränkung des Aufwands 

aller Beteiligten ist eine Auswahl an geologischen Daten zu treffen. Der eigentliche 

Zweck der Änderung des GeoIG, nämlich die Ermöglichung der Bereitstellung von geo-

logischen Daten von nationalem Interesse durch den Bund resp. die swisstopo,  soll mit 

verhältnismässigem Aufwand erfüllt werden können.  

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anträge. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

sign. sign. 

 

Martin Pfister Tobias Moser 

Landammann Landschreiber 

 

 

 

Mitteilung per E-Mail an:  

- Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS  

 (madeleine.pickel@swisstopo.ch) (PDF und Word) 

- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung 

- Volkswirtschaftsdirektion (info.vd@zg.ch)  

- Baudirektion (info.bds@zg.ch) 

- Amt für Grundbuch und Geoinformation (info.agg@zg.ch) 

- Direktion des Innern (info.dis@zg.ch) 
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